
Satzung der Gemeinde Winsen (Aller) 

über die Entschädigung der Fachmitglieder des Umlegungsausschusses  

 

Aufgrund der §§ 10, 44, 54, 71 und 73 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes 
(NKomVG) vom 17. Dezember 2010 (Nds. GVBl. S. 576) und des § 3 der Niedersächsischen 
Verordnung zur Durchführung des Bundesbaugesetzes (DVO-BauGB) vom 05. Juni 2018 (Nds. 
GVBl. S. 407), jeweils in der geltenden Fassung, hat der Rat der Gemeinde Winsen (Aller) in 
seiner Sitzung am 27.09.2018 folgende Satzung beschlossen: 

 

§ 1 

Sitzungsgeld  

(1) Der/Die Vorsitzende des Umlegungsausschusses erhält ein Sitzungsgeld von 60 EUR für 
jede Sitzung. 

(2) Die weiteren Fachmitglieder des Umlegungsausschusses erhalten ein Sitzungsgeld von 30 
EUR für jede Sitzung. 

(3) Die Stellvertreter der Fachmitglieder erhalten ein Sitzungsgeld von 30 EUR für jede 
Sitzung, in der Sie die Vertretung wahrnehmen.  

(4) Leitet die Stellvertretung in Verhinderung der Vorsitzenden oder des Vorsitzenden die 
Sitzung, erhält sie das Sitzungsgeld in Höhe von 60 EUR. 

 

§ 2 

Reisekosten  

(1) Für notwendige Dienstfahrten erhalten die/der Vorsitzende und die Fachmitglieder eine 
Fahrtkostenerstattung bzw. Wegstreckenentschädigung nach den Vorschriften des 
Bundesreisekostengesetzes. 

(2) Fahrten zu Ausschusssitzungen gelten als angeordnete Dienstfahrten.  

 

§ 3 

Verdienstausfall und Kinderbetreuungskosten  

Neben den Entschädigungen nach den §§ 1 und 2 werden Verdienstausfall und 
Kinderbetreuungskosten nach Maßgabe der Satzung der Gemeinde Winsen (Aller) über die 
Entschädigung für Ratsfrauen und Ratsherren, Ortsratsmitglieder und der ehrenamtlichen 
Tätigkeiten gezahlt.  

 

§ 4  

Auszahlung der Entschädigung  

(1) Die Auszahlung der Entschädigung wird im Nachhinein halbjährlich jeweils zum 30.06 und 
31.12 eines Jahres vorgenommen. 

 



§ 5 

Inkrafttreten  

Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt für den Landkreis Celle 
in Kraft.*  

 

Winsen (Aller), den 27.09.2018 

Gemeinde Winsen (Aller) 

L.S.           gez. Oelmann 

Bürgermeister 

 

* Inkrafttreten: 03.10.2018 


